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Beschlussvorschlag:

Die Darstellungen der 80. Flächennutzungsplanänderung werden zur Kenntnis genommen. 

Sachverhalt/Begründung:

Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat sich  in seiner Sitzung vom 26.04.2007 intensiv
mit dem Thema Windkraft auseinandergesetzt und die Aufstellung der 80. Flächennutzungs-
planänderung mit Begründung einschl. Umweltbericht nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Ziel und Zweck der Planung ist es, das Gebiet der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auf mögliche
Standorte für Windenergieanlagen zu untersuchen und Sondergebiete für Windkraftanlagen
darzustellen.

Außerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiete zur Steuerung von privilegierten
Windenergieanlagen sollen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB im Geltungsbereich des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in der Regel keine weiteren
Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zulässig sein.

Die 80. Flächennutzungsplanänderung liegt in der Zeit vom 07.03. bis 07.04. 2008 nach § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich aus. Zeitgleich wird die Beteiligung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Die Gemeinde Schwarme hat im Rahmen dieses Verfahrensschrittes die Möglichkeit, eine
Stellungnahme zur 80. Flächennutzungsplanänderung abzugeben.
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